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Demontage von Gaszählern und 

Schliessungen von Gasleitungen 

 

Bei der Schliessung von Gasleitungen sind folgende Teilschritte und Verantwortlich-

keiten zu beachten: 

 

Teilschritt Verantwortlichkeit 

Termin Demontage Gaszähler Installationskontrolle Gas und Wasser 

Stadtwerk Winterthur 

Demontage Gaszähler und Verschliessen 

des Zähleranschlusses 

Zählermonteur 

Stadtwerk Winterthur 

Schliessung gasführende und nicht gas-

führende Leitungen sowie Demontage 

der Gasleitungen 

Sanitärfirma 

Hinweis: nur SVGW-zertifizierte 

Sanitärfirmen sind berechtigt 

 

Gaszuführende Leitungen, die nicht mehr zur Gaslieferung verwendet werden, müssen 

folgendermassen getrennt und verschlossen werden: 

 

Ein Hausanschluss 

Einzelnes Haus:  an der Hauseinführung direkt nach dem Absperrhahn 

 

Doppel-/Reihenhäuser: – an der Hauseinführung oder 

– am abzweigenden T Stück für weitere in Betrieb 

   befindliche Gasinstallationen oder 

– bei direkter kurzer Distanz auch nach dem Absperrhahn 

Mehrfamilienhäuser 

Zählerbatterien: bis zum Absperrhahn 

 

Stränge: – bis zum T-Stück für weitere in Betrieb befindliche 

    Gasinstallationen oder 

 – bei direkter kurzer Distanz auch nach dem Absperrhahn 

 

Hinweis für alle Schliessungen von Gasleitungen 

 

Absperrhahn  Ein Reiberhahn darf nicht installiert bleiben und muss de-

montiert werden. Reiberhähne können auch im geschlos-

senen Zustand undicht werden. 

 

Beachten Sie auch die sechs Skizzen zur Demontage. 

  



  

 

 

 

 

Ausnahme: 

Bei Doppelhäusern, Reihenhäusern oder ähnlichen Überbauungen: 

 

 Alle von der Schliessung einer Gasleitung betroffenen Grundeigentümerinnen oder 

Grundeigentümer einer Überbauung schliessen eine gemeinsame Vereinbarung 

ab, dass innerhalb der nächsten vier Wochen alle noch in Betrieb befindlichen gas-

führenden Leitungen gleichzeitig demontiert werden können. 

 Für die erforderliche Einigung der Beteiligten, den erforderlichen Zutritt und die 

Terminierung ist die ausführende Sanitärfirma verantwortlich. Eine Kopie der Ver-

einbarung muss Stadtwerk Winterthur vor dem Demontagetermin eingereicht wer-

den. 

 Die Demontage der Leitungen und das endgültige Verschliessen kann zeitgleich zu 

diesem späteren Zeitpunkt erfolgen. 

 Die Leitungen müssen immer dicht verschlossen sein. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Stadtwerk Winterthur 

Technik Gas und Wasser 

Installationskontrolle 

8403 Winterthur 

Telefon 052 267 22 23 

stadtwerk.ikgw@win.ch 

stadtwerk.winterthur.ch 


